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   Die nachfolgenden Bestimmungen ergeben sich aus der Beschlußfassung der 
   Mitgliederversammlung v. 11.02.2011 gem. § 9 d) der Satzung :  
 

   Die Mitglieder zahlen folgende Beiträge: 
         Sparkasse Hannover – Konto Nr.  2004 898 173  (BLZ 250 501 80) 

Erwachsene 13,50  €/Monat 
Jugendliche bis zum vollendeten 3. Lebensjahr beitragsfrei 
Jugendliche ab 4 Jahre bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 6,50  €/Monat 
Auszubildende, Studenten/innen, passive Mitglieder und 
Sonderfälle nach Antrag     

 
  8  €/Monat 

Familienbeitrag ohne Begrenzung der Kinderzahl 
 (bis zum vollendeten 18. Lebensjahr) 

 
28  €/Monat 

Gesundheitssport m. ärztl.Verordnung   4,50  €/Monat 
Gesundheitssport + andere Sparten, o.Tennis 13,50  €/Monat 
Verwaltungsbeitrag, einmalig                  5  €   
Passgebühr, einmalige Pauschale        7,50 € 

 
  Mitglieder,  der Sparte Gesundheitssport  zahlen zusätzlich folgende Beiträge:  
          Sparkasse Hannover - Konto Nr.  2004 908 683  (BLZ 250 501 80)  

Gesundheitssport ohne ärztliche Verordnung 8  €/Monat 
 
  Mitglieder, der Sparte Tennis zahlen zusätzlich folgende Beiträge: 
          Sparkasse Hannover - Konto Nr.  2004 899 221  (BLZ 250 501 80) 

 Tennis 
Erwachsene  6 €/Monat 
Ehepaare   11 €/Monat 
Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr 2 €/Monat 
 Gästespiele pro Platz und 60 Minuten      4 € 

 
   Mitglieder, der Sparte Fußball zahlen zusätzlich folgende Beiträge: 
     Sparkasse Hannover – Konto Nr.  2004 898 173  (BLZ 250 501 80) 

 Erwachsene      1 €/Monat 
 Jugendliche 0,50 €/Monat 

  
 Mitglieder, der Sparte Handball  oder Tischtennis, zahlen zusätzlich folgende Beiträge:  
   Sparkasse Hannover – Konto Nr. 2004 898 173   (BLZ 250 501 80) 

 Erwachsene      2 €/Monat 
 Jugendliche 1 €/Monat 

  
Arbeitsstunden für Mitglieder ab dem 16. Lebensjahr: 
  Für anfallende Gestaltungs-, Erhaltungs- u. ä. Arbeiten    8 €/ Std. 
  (Std. nach Bedarf). Sie können auch durch praktische Arbeitsleistung im laufenden      
   Jahr abgegolten werden. 
 
  Die Beiträge sind jeweils am 01.01., 01.04., 01.07. und 01.10. eines Jahres für 3 Monate im                                                                      
  voraus fällig. Halbjahres-und Jahreszahlungen sind statthaft.                                  
  Halbjahreszahlungen sind jeweils am 01.01. und 01.07. eines Jahres für 6 Monate , 
  Jahreszahlungen zum 01.01. eines Jahres im voraus fällig. 
  Ist das Mitglied mehr als 3 Monate mit der Zahlung im Rückstand, erfolgt eine kostenpflichtige 
  Mahnung, deren Gebühr 5 € beträgt. Ist der geschuldete Betrag innerhalb eines Monats nicht 
  eingegangen, erfolgt eine zweite kostenpflichtige Mahnung mit einer zusätzlichen Mahngebühr 
  von 5 € . Nach Ablauf eines weiteren Monats kann der Vorstand das Mitglied(die Familie) 
  nach § 6 der Satzung ohne vorherige Ankündigung aus dem Verein ausschließen. 
  Die Verpflichtung zur Zahlung der rückständigen Beiträge plus Mahngebühr erlischt damit nicht.  


